
MD-2359-1/95 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz (20. Novelle 
zum BSVG) und das Betriebs
hilfegesetz (9. Novelle zum 
BGH) geändert werden; 
stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

" 1'.:>1\/ - rf , oe 
AMT DER c;N/1C1t-tg 

WIENER LANDESREGIERUNG 

Ü 
Wien, 26. September 1995 

Betrifft GESETZENTWURf.
Zl... .. " .. " .... :t!.GE/19~ 
Datum: 2 9. 5(~ I t99§ 

V rt 
... llt 2, A f) ( 2M.On ......... 

• .... U.I&IU","At~~m,,"n", 

Das Amt der wiener Landesregierung beehrt sich, in der 
Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 
im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

ADll05B-3-871-131650-20 000000 

Für den Lan esamtsdirektor: 

Dr. eischl 
Magistratsvizedirektor 

6/SN-71/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



MD-2359-1/95 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz (20. Novelle 
zum BSVG) und das Betriebs
hilfegesetz (9. Novelle zum 
BGH) geändert werden; 
stellungnahme 

zu Zl. 20.799/3-11/95 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

p:jresse 

T91eforrrummer 

V 
~Büro des Magistratsdirektors 

1082 Wien, Rathaus 

40 00-82124 

Wien, 26. September 1995 

'Betrifft GESErzENTWuFlF' ZI,,,,,,,,,, 
-, .. , ...... - .......... ·01119 

Datum: 2 9. SfP,·1995 ""-. 

Auf das Schreiben vom 7. August 1995 beehrt sich das Amt der 

Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Gesetz
entwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Art. I Z 13: 

Das Bezügegesetz wäre mit "BGBl. Nr. /273/1972" zu zitieren. 

Zu Art. I Z 24: 

Es wäre darauf Bedacht zu nehmen, daß die sozialversicherungs

rechtlichen Begleitregelungen nicht eher in Kraft treten, als 
das - im Entwurf bereits vorliegende - Gruppenpraxengesetz. 

Im übrigen hätte es unter Berücksichtigung der geltenden Fas
sung des Ärztegesetzes 1984 (BGBI. Nr. 100/1994) statt "Prak
tischer Arzt" richtig "Arzt für Allgemeinmedizin" zu lauten. 
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ZU Art. I Z 55: 

Die Änderung des § 164 Abs. 6 BSVG (Umstellung der Berechnung 
des Überweisungsbetrages auf Basis d~r individuellen Bemes
sungsgrundlage) sollte zum Anlaß genommen werden, den - im 
§ 164 Abs. 1 BSVG genannten - für die Ermittlung des Über
weisungsbetrages maßgebenden Prozentsatz der Berechnungsgrund
lage für jeden in der Pensionsverso~gung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Beitragsmonat (derzeit 7 %) anzuheben. 

Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 164 Abs. 1 
BSVG erlöschen alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pen- , 

sionsversicherung. Die Pensions lasten hat künftig der öffent
lich-rechtliche Dienstgeber zu tragen. Es ist in keiner Weise 
mehr begründ bar , daß der Pensionsversicherungsträger - oft 
jahrelang - hohe Beiträge zur Pensionsversicherung eingenommen 
hat, der öffentlich-rechtliche Dienstgeber bei Wechsel des 
Versicherten in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält
nis als Überweisungsbetrag aber nur 7 % der Berechnungsgrund
lage für jeden in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Beitragsmonat erhält. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan 

Dr. Peischl 
Magistratsvizedirektor 
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